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Anlage 6
zu vorstehender Anordnung

Preiskarteiblatt Nr.
zur Bestätigung von Teilpreisnormativen 
und Kalkulationselementen

für Betrieb

Betriebsnummer

Dieses Preiskarteiblatt setzt 
außer Kraft:

Der obengenannte Betrieb ist berechtigt, die auf diesem Preiskarteiblatt 
genannten Teilpreisnormative und Kalkulationselemente in der Kalku
lation für Preisanträge anzuwenden.
Die Festlegungen dieses Preiskarteiblattes gelten ab:

Ort

Unterschrift

Datum

Siegel

(Die stark umrandeten Felder werden vom ausstellenden Organ ^usgefüllt.)


